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Verbandsversammlung am 09.10.2008 
 
 
 
TOP 2   (öffentlich) 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 
hier: Anträge der Verbandsmitglieder Jochen Glaeser (CDU) und  
 Gabi Rolland (SPD) 
 
–  beschließend  – 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle: 
 
Die Verbandsversammlung stellt fest, dass bei den Verbandsmitgliedern : 
  

• Jochen Glaeser (CDU) und 
• Gabi Rolland (SPD)  

 
ein wichtiger Grund für das Ausscheiden aus der Verbandsversammlung vorliegt. 
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Anlass: 
 
Jochen Glaeser (CDU) 
 
Verbandsmitglied Jochen Glaeser teilte mit Schreiben vom 22.04.2008 an die Ver-
bandsgeschäftsstelle mit, dass er nach Ausscheiden aus seinem Amt als Landrat 
des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald auch die Mitgliedschaft beim Regionalver-
band Südlicher Oberrhein aufgeben möchte. Ein Verbandsmitglied kann sein Aus-
scheiden bei Vorliegen eines wichtigen Grundes verlangen. Ob ein wichtiger Grund 
vorliegt entscheidet gemäß § 35 Abs. 7 Satz 2 LplG i.V.m.  § 16 Abs. 1 GemO die 
Verbandsversammlung. 
 
Gabi Rolland (SPD) 
 
Verbandsmitglied Gabi Rolland teilte der Verbandsgeschäftsstelle mit Schreiben 
vom 07.07.2008 mit, dass sie aufgrund einer beruflichen Veränderung die Entbin-
dung von ihrem Mandat als Mitglied der Verbandsversammlung beantragt. Ein Ver-
bandsmitglied kann sein Ausscheiden bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ver-
langen. Ob ein wichtiger Grund vorliegt entscheidet gemäß     § 35 Abs. 7 Satz 2 
LplG i.V.m. § 16 Abs. 1 GemO die Verbandsversammlung. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Verbandsmitglieder Jochen Glaeser (CDU) und Gabi Rolland (SPD) sind jeweils 
seit dem 20.10.1994 Mitglied in der Verbandsversammlung. Gemäß      § 35 Abs. 7 
Satz 2 LplG i.V.m. § 16 Abs. 1 Nr. 3 GemO liegt ein wichtiger Grund für das Aus-
scheiden vor, wenn eine zehnjährige Zugehörigkeit zum Ehrenamt vorliegt. Die Vor-
aussetzungen für das Ausscheiden aus der Verbandsversammlung sind somit bei 
beiden erfüllt.  
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